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E r s t e r  T e i l  
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen. Es gilt auch für 
Grundstücke sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, an die in 
diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes 
Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs und ihre Nebenanlagen, mit 

Ausnahme von Gebäuden, Brücken, Überbrückungen, Stütz
mauern und Lärmschutzanlagen,

2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unterliegen, mit Ausnahme 
von Gebäuden,

3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, 
Elektrizität, Wärme, der öffentlichen Abwasserbeseitigung oder 
dem Fernmeldewesen dienen,

4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen,
5. Krane und Krananlagen.

§ 2
Begriffe

(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus 
Bauprodukten hergestellte Anlagen. Eine Verbindung mit dem Boden 
besteht auch dann, wenn die Anlagen durch eigene Schwere auf dem 
Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, 
überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Zu den baulichen Anlagen 
zählen auch

1. Aufschüttungen und Abgrabungen,
2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze,
3. Campingplätze, Wochenendplätze, Zeltplätze, Spiel- und Sport

flächen,
4. Stellplätze für Kraftfahrzeuge,
5. Gerüste und Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von 

Bauzuständen.

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche 
Anlagen, die von Menschen betreten werden können und geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen 
zu dienen.

(3) Gebäude geringer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fußboden 
keines Geschosses, in dem Aufenthaltsräume möglich sind, an keiner 
Stelle mehr als 7 m über der Geländeoberfläche liegt. Hochhäuser 
sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthalts
raumes mehr als 22 m über der Geländeoberfläche liegt. Gebäude

mittlerer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fußboden des obersten 
Geschosses höher als 7 m und nicht höher als 22 m über der 
Geländeoberfläche liegt

(4) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im 
Mittel mehr als 1,40 m über die festgelegte Geländeoberfläche 
hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche 
eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben.

(5) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum nicht nur vorübergehen
den Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind.

(6) Oberirdische Geschosse sind Geschosse, die im Mittel mehr als 
1,40 m über die festgelegte Geländeoberfläche hinausragen. Hohlräu
me zwischen den Decken oder der obersten Decke und dem Dach, in 
denen Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Geschos
se (z. B. Installationsgeschosse).

(7) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen 
außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche dienen. Garagen sind ganz 
oder teilweise umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeu
gen. Ausstellungsräume, Verkaufsräume, Werkräume oder Lagerräu
me für Kraftfahrzeuge gelten nicht als Stellplätze oder Garagen.

(8) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden ortsfest benutzte 
Anlagen oder Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, durch Verbren
nung Wärme zu erzeugen.

(9) Bauprodukte sind
1. , Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die dazu bestimmt sind, in

bauliche Anlagen dauerhaft eingebaut zu werden,
2. vorgefertigte, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte bauliche 

Anlagen, die dazu bestimmt sind, mit dem Erdboden verbunden 
zu werden, wie Fertighäuser und Fertiggaragen.

(10) Bauart ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen 
Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen.

§3
Allgemeine Anforderungen

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern, instandzusetzen und instandzuhalten, daß die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit nicht 
gefährdet werden und den allgemeinen ökologischen Belangen 
Rechnung getragen wird; sie müssen ihrem Zweck entsprechend ohne 
Mißstände zu benutzen sein. Die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik sind zu beachten. Von diesen Regeln kann abgewichen 
werden, wenn eine andere Lösung in gleicher Weise die allgemeinen 
Anforderungen des Satzes 1 erfüllt; § 22 bleibt unberührt

(2) Für den Abbruch baulicher Anlagen, für die Änderung ihrer 
Benutzung und für die Baustelle gilt Absatz 1 sinngemäß.

(3) Als allgemein anerkannte Regeln der Technik gelten auch die 
von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntma
chung eingeführten Technischen Baubestimmungen. Bei der Bekannt
machung kann hinsichtlich des Inhalts der Baubestimmungen auf die 
Fundstelle verwiesen werden.

Z w e i t e r  T e i l  

Das Grundstück und seine Bebauung

§ 4
Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden

(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, wenn das Grundstück in 
angemessener Breite an einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsflä
che liegt, oder wenn das Grundstück eine befahrbare, öffentlich-recht
lich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsflä
che hat; bei Wohnwegen kann auf die Befahrbarkeit verzichtet 
werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.


